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 Frühkindliche Bildung und frühere Einschulungen

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Mit  der  Verabschiedung  der  „Empfehlungen  zum  Schulanfang“  am  24.  Oktober
 1997  wurde  das  überdurchschnittlich  hohe  Einschulungsalter  in  der  Bundes-
 republik  Deutschland  seitens  der  Kultusministerkonferenz  (KMK)  thematisiert
 und  nach  Strategien  zur  Förderung  eines  früheren  Schuleintritts  beraten.  Als
 Konsequenz  beschloss  die  KMK,  die  geltenden  Regelungen  in  Bezug  auf  den
 Schuleintritt  zu  verändern,  den  Ländern  bei  der  Ausgestaltung  jedoch  einen
 gewissen Spielraum zu gewähren.

 Im  selben  Zeitraum  richtete  sich  die  Aufmerksamkeit  der  Bildungsverantwort-
 lichen  zudem  auf  die  vergleichsweise  lange  Dauer  der  schulischen  Bildung.
 Dieser  weitere  Schwachpunkt  des  Deutschen  Bildungssystems  wurde  als  er-
 hebliches  Problem  erkannt  und  die  überwiegende  Mehrheit  der  Länder  hat  in
 der  Zwischenzeit  Maßnahmen  getroffen,  um  die  Schulzeit  bis  zum  Abitur  zu
 verkürzen.  Allerdings  unterscheiden  sich  die  Wege  zur  Integrierung  der  Lern-
 inhalte in die verbleibende Schulzeit nicht unerheblich.

 Schließlich  wurden,  insbesondere  nach  den  ersten  erschreckenden  Pisa-Ergeb-
 nissen,  unterschiedliche  Pfade  beschritten,  um  die  Kinder  möglichst  frühzeitig
 auf  die  Schule  vorzubereiten  und  damit  Alternativen  zur  Zurückstellung  anzu-
 bieten.  Neben  der  kapazitären  Verstärkung  und  qualitativen  Aufwertung  der
 Arbeit  von  Kindertagesstätten  (z.  B.  durch  die  Verabschiedung  von  landes-
 weiten  Bildungs-  und  Qualitätsprogrammen)  setzen  einige  Länder  auf  flexible
 Schuleingangs-  oder  -Anfangsphasen,  um  auf  diese  Weise  gezielt  auf  Wissens-
 vorsprünge oder Defizite individuell reagieren zu können.

 Insgesamt  herrscht  derzeit  einige  Unklarheit  über  die  vielfältigen  Entwicklun-
 gen  im  föderalen  Bildungsraum  und  hinsichtlich  der  Umsetzung  und  der  Er-
 folgsaussichten  einzelner  Maßnahmen,  wie  z.  B.  der  flexiblen  Schulanfangs-
 phase  (vgl.  „Unterricht  aus  der  Büchse“,  die  tageszeitung,  4.  Mai  2007).  In  die-
 sem  Zusammenhang  ist  die  Bundesregierung  im  Rahmen  ihrer  Kompetenzen
 gefordert,  für  Klarheit  und  Transparenz  zu  sorgen,  um  dem  föderalen  Bildungs-
 wettbewerb Vorschub leisten zu können.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Bildung  und  Forschung  vom
 30.  Januar 2008 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Die  hier  gestellten  Fragen  zu  den  Bereichen  frühkindliche  Bildung  und  frühere
 Einschulungen  berühren  fast  ausschließlich  die  Kompetenz  der  für  diesen  Bil-
 dungsbereich zuständigen Länder.

 Das  Sekretariat  der  Kultusministerkonferenz  wurde  deshalb  einbezogen  und
 hat  detailliert  zur  Beantwortung  der  Fragen  1  bis  6,  8  bis  11  und  13  beigetragen.
 In  den  Anlagen  1  bis  4  werden  zu  den  Antworten  auf  die  Fragen  1  bis  6  ergän-
 zende statistische Angaben beigefügt.

 1.  Welche  Bundesländer  haben  das  Einschulungsalter  in  den  letzten  Jahren
 vorgezogen,  welche  beabsichtigen  dies,  und  wie  hat  sich  dies  bislang  auf
 das jeweilige Durchschnittsalter des Schuleingangsjahrgangs ausgewirkt?

 Als  Anlage  1  ist  eine  Übersicht  über  die  Einschulungsmodalitäten  der  Länder
 beigefügt.  In  den  meisten  Ländern  ist  der  Stichtag  vorverlegt  worden  und/oder  es
 wurde  mit  einer  Stichtagsflexibilisierung  auf  die  neuen  Anforderungen  reagiert.
 Berechnungen  bezüglich  des  jeweiligen  Durchschnittsalters  des  Schuleingangs-
 jahres liegen zurzeit nicht vor.

 2.  Lässt  sich  diesbezüglich  eine  Tendenz  feststellen,  und  wie  wird  diese
 seitens der Bundesregierung bewertet?

 Als  Anlage  2  ist  eine  Übersicht  über  Einschulungen/Nichteinschulungen  2006/
 2007  beigefügt,  der  auch  Tendenzen  zu  entnehmen  sind  (Destatis  Fachserie  11
 Reihe  1).  Auffällig  ist  der  kontinuierliche  Zuwachs  an  vorzeitigen  Einschulun-
 gen  bis  2004.  Abnahmen  nach  2004  könnten  darin  begründet  sein,  dass  der
 Begriff/die  Definition  „vorzeitig“  durch  flexible  Stichtagsregelungen  einen
 anderen Stellenwert bekommt.

 3.  In  welchen  Bundesländern  wurde  das  Vorziehen  des  Einschulungsalters
 durch  besondere  Maßnahmen  flankiert,  z.  B.  Verstärkung  der  vorschuli-
 schen  Sprachförderung  oder  Einrichtung  von  flexiblen  Schuleingangs-
 phasen?

 4.  Welche  Bundesländer  haben  eine  flexible  Schuleingangs-  oder  Schul-
 anfangsphase  implementiert,  und  welche  Bundesländer  beabsichtigen  dies
 zu tun?

 Mit  Hilfe  von  Bildungsplänen  werden  die  Länder  dem  Anspruch  gerecht,
 Kinder  beim  Übergang  vom  Elementar-  in  den  Primarbereich  zu  unterstützen.
 Zahlreiche  Ansätze  und  Initiativen  zur  individuellen  Förderung  gibt  es  zurzeit
 im  Bereich  der  Sprachentwicklung  sowohl  für  Kinder  mit  deutscher  als  auch
 mit  nichtdeutscher  Muttersprache.  Um  Kinder  mit  besonderem  Förderbedarf  zu
 ermitteln,  werden  in  mehreren  Ländern  Screening-Verfahren  eingesetzt.  Wegen
 der  Heterogenität  der  Ansätze  und  der  Vielfalt  von  Trägern  sind  diese  Entwick-
 lungen  bislang  jedoch  kaum  in  Form  von  Indikatoren  darzustellen.  Dass  der
 Bildungsauftrag  der  Elementarpädagogik  mehr  umfasst  als  Sprachförderung
 und  auf  eine  ganzheitliche  Entwicklung  der  Persönlichkeit  zielt,  zeigen  die
 Bildungsprogramme,  -pläne  und  -vereinbarungen,  die  inzwischen  in  allen  Län-
 dern vorliegen (Anlage  3).

 Folgende  Länder  haben  die  flexible  Schuleingangsphase  eingeführt:  Berlin,
 Brandenburg,  Baden-Württemberg,  Bayern,  Nordrhein-Westfalen,  Bremen,
 Hessen,  Sachsen-Anhalt,  Thüringen.  In  den  anderen  Ländern  befindet  sich  die
 Einführung  in  der  Planung  bzw.  durch  Modellprojekte  in  der  Versuchsphase
 (z.  B. Niedersachsen „Brückenjahr“).
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5.  Welche  Bundesländer  verfügen  oder  verfügten  über  Vorschulen  oder  Vor-
 klassen, die an staatlichen Schulen angesiedelt sind oder waren?

 Wie sind bzw. waren diese konzipiert?

 6.  Welche  Erfahrungswerte  haben  die  Bundesregierung  und  Länder  in  Bezug
 auf die Effektivität der Vorschulen oder Vorklassen sammeln können?

 Anlage  4  gibt  einen  Überblick  über  Vorklassen  und  Schulkindergärten  in  ein-
 zelnen  Bundesländern.  Über  deren  Effektivität  liegen  der  Bundesregierung
 keine Erfahrungswerte vor.

 7.  Wie  ist  die  Zuständigkeit  für  den  Bereich  der  vorschulischen  Bildung  über
 die jeweiligen Länderministerien bzw. -verwaltungen geregelt?

 In  sieben  Bundesländern  liegt  die  Zuständigkeit  für  die  frühe  Bildung  bei  dem
 Arbeits-  und/oder  Sozialministerium,  in  sieben  Bundesländern  beim  Kultus-
 oder  Bildungsministerium.  In  Baden-Württemberg  ist  die  Zuständigkeit  auf
 beide  Ministerien  verteilt.  In  Nordrhein-Westfalen  ist  das  Ministerium  für
 Generationen, Familie, Frauen und Integration zuständig.

 8.  Welche  Bundesländer  haben  die  Schulzeit  bis  zum  Abitur  auf  insgesamt
 12  Jahre verkürzt bzw. welche Bundesländer beabsichtigen dies zu tun?

 Baden-Württemberg:  seit Schuljahr 2004/05 flächendeckend 12 J.;

 Bayern:  seit 2004/05 flächendeckend 12 J.;

 Berlin:  seit  2006/07  flächendeckend  12  J.  ab  Kl.  7,  da  die
 Grundschule in Berlin eine sechsjährige ist;

 Brandenburg:  ab  2007/08  flächendeckend  12  J.  ab  Kl.  7,  da  die
 Grundschule in Brandenburg eine sechsjährige
 ist;

 Bremen:  seit 2004/05 flächendeckend 12 J.;

 Hamburg:  seit 2002/03 flächendeckend 12 J.;

 Hessen:  seit 2005/06 flächendeckend 12 J.;

 Mecklenburg-Vorpommern:  2008 = das letzte Abitur für Schüler mit 9-jähri-
 ger Gymnasialzeit, dann gibt es nur noch Schü-
 ler,  die  den  verkürzten  Bildungsgang  durchlaufen
 haben;

 Niedersachsen:  seit 2004/05 flächendeckend 12 J.;

 Nordrhein-Westfalen:  seit 2005/06 flächendeckend 12 J.;

 Rheinland-Pfalz:  nach wie vor 13 J., wobei die Abiturprüfung vor-
 gezogen ist (also eigentlich 12 3/4 J. = Mainzer
 Studienstufe);  mit  dem  Schuljahr  2008/09  starten
 die ersten Gymnasien mit G  8;

 Saarland:  seit 2001/02 flächendeckend 12 J.;

 Sachsen-Anhalt:  12 J., Sachsen-Anhalt hatte nur kurzzeitig auf
 13  Jahre umgestellt;

 Sachsen:  12 J. (hatte nie 13 Jahre);

 Schleswig-Holstein:  ab 2008/09 flächendeckend 12 J.;

 Thüringen:  12 J. (hatte nie 13 Jahre).
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9.  Welche  Bundesländer  haben  auf  die  Verkürzung  der  Schulzeit  auf
 12  Jahre verzichtet, und wie wird dies begründet?

 Hierzu  wird  zunächst  auf  die  Antwort  zu  Frage  8  verwiesen.  Rheinland-Pfalz
 hat  bislang  nicht  umgestellt,  da  Schülerinnen  und  Schüler  mit  der  Mainzer
 Studienstufe  die  Abiturprüfung  so  früh  ablegen,  dass  sie  bereits  im  Sommer-
 semester  mit  dem  Studium  beginnen  können.  Die  ersten  8-jährigen  Gymnasien
 (G  8) in Rheinland-Pfalz starten im Schuljahr 2008/2009.

 10.  Erkennt  die  Bundesregierung  eine  allgemeine  Entwicklung,  hin  zu  einer
 früher  einsetzenden  und  insgesamt  kürzeren  Schulzeit,  welche  wiederum
 durch eine intensivere Vermittlung der Lerninhalte gekoppelt ist?

 Eine  solche  Entwicklung  ist  derzeit  deutlich  erkennbar,  wobei  die  Verkürzung
 der  Schulzeit  sich  im  Wesentlichen  auf  die  Gymnasien  beschränkt.  Schüle-
 rinnen  und  Schüler  anderer  Schularten  durchlaufen  die  Schule  bis  zu  deren  Ab-
 schluss  in  derselben  Zeit  wie  vorher,  d.  h.  bis  zum  Hauptschulabschluss  9  oder
 10  Jahre,  bis  zum  mittleren  Schulabschluss  10  Jahre.  Schülerinnen  und  Schüler
 mit  an  Hauptschulen,  Realschulen  oder  Gesamtschulen  erworbener  Qualifika-
 tion  für  die  gymnasiale  Oberstufe  legen  das  Abitur  in  beinahe  allen  Ländern
 nach wie vor nach 13 Jahren ab.

 11.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  die  potenziell  gestiegene  (Lern-)Be-
 lastung  der  deutschen  Schülerinnen  und  Schüler,  insbesondere  im  Ver-
 gleich mit den EU-Nachbarstaaten?

 Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

 Die  Kultusministerkonferenz  hat  bei  ihrer  Sitzung  am  13.  Dezember  2007  den
 Schulausschuss  beauftragt,  die  Erfahrungen  der  Länder  bei  der  Ein-  und  Durch-
 führung  des  8-jährigen  Gymnasiums  auszuwerten.  Dabei  soll  aufgezeigt  wer-
 den,  welche  Möglichkeiten  der  Flexibilisierung  unter  Wahrung  der  Qualitäts-
 anforderung von Bildungsstandards bestehen.

 12.  Inwiefern  sieht  die  Bundesregierung  eine  Chance,  mit  dem  Ausbau  des
 Ganztagsschulwesens  der  Verdichtung  der  Lernzeit  auf  12  Jahre  zu  be-
 gegnen,  um  so  Schülerinnen  und  Schülern  einen  adäquaten  pädagogi-
 schen Rahmen bieten zu können?

 Eine  Lernzeit  von  12  Jahren  ist  in  mehreren,  besonders  den  neuen  Ländern  be-
 reits  längere  Zeit  erfolgreiche  Realität  (siehe  Antwort  zu  Frage  8).  2002  arbei-
 teten  dabei  12,2  Prozent  der  Gymnasien  in  Deutschland  als  Ganztagsschulen,
 2005  waren  es  23,4  Prozent.  Das  Investitionsprogramm  „Zukunft  Bildung  und
 Betreuung“  (IZBB)  steht  allen  Schulformen  offen,  IZBB-Mittel  können  somit
 auch  für  den  Ausbau  von  Ganztagsgymnasien  genutzt  werden.  Über  die  Ver-
 besserung  der  räumlichen  Voraussetzungen  (z.  B.  Mittagsversorgung,  Biblio-
 theken,  Medienecken,  Aufenthaltsräume)  hinaus  bietet  die  Entwicklung  zur
 Ganztagsschule  den  Gymnasien  erweiterte  Möglichkeiten  der  individuellen
 Förderung  der  Schülerinnen  und  Schüler  und  der  Verzahnung  von  schulischen
 und außerschulischen Bildungs- und Freizeitangeboten.

 13.  Welche  Bundesländer  nutzen  den  Ausbau  der  Ganztagsschule,  um  der
 Verdichtung  des  Unterrichtsstoffes  im  Zuge  der  verkürzten  Schulzeit  be-
 gegnen zu können?

 Zum  jetzigen  Zeitpunkt  sieht  nur  Rheinland-Pfalz  vor,  das  8-jährige  Gymna-
 sium  nur  an  Schulen  mit  Ganztagsangebot  einzuführen.  In  nahezu  allen  übrigen
 Ländern  obliegt  den  Schulen  die  Entscheidung,  ob  sie  ein  Ganztagsangebot
 vorhalten oder nicht.
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Anlage  1
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Anlage  2
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Anlage 3
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Anlage  4
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